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Gesetzliche Grundlage  

Á Stmk. Baugesetz 1995, LGBl. Nr. 59/19995  

Á Stmk. Baugesetznovelle 2010 (kundgemacht im LGBl. Nr. 13 vom 

28.02.2011)  

Á Stmk. Baugesetznovelle 2012 (kundgemacht im LGBl. Nr. 78 vom 

27.08.2012)  

Á Stmk. Baugesetznovelle 2014 (kundgemacht im LGBl. Nr. 29 vom 

31.03.2014)  

Á Stmk. Baugesetznovelle 2015 (kundgemacht im LGBl. Nr. 34 vom 

13.05.2015)  
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Übersicht über wesentliche 

Änderungen aus Sicht der Wirtschaft  

Á E-Ladestationen  

Á Errichtung von Personenaufzügen  

Á Einsatz von hocheffizienten Systemen  

Á anpassbarer Wohnbau  

Á Kontrollsystem für Energieausweise  

Á Kontrollsystem für Überprüfungsbefunde von Klimaanlagen  
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E-Ladestationen Ä 3 Z 7 

Ausnahmen vom Anwendungsbereich  

Á bauliche Anlagen, die der Fortleitung oder Umformung von 

Energie dienen (Freileitungen, Trafostationen, Kabelstationen, 

Kabelleitungen, Gasleitungen, Gasreduzierstationen, 

Fernwärmeleitungen, Funkleitungseinrichtungen, Pumpstationen, 

E-Ladestationen u.dgl.), soweit es sich nicht um betretbare 

Gebäude handelt;  

Á Laut Information der Energie Steiermark handelt es sich bei E-

Ladestationen um vorgefertigte Ladesäulen oder auch an der 

Wand montierbare Ladestationen und somit vorrangig um 

elektrotechnische Einrichtungen, denen keine bautechnische 
Relevanz zukommt. Daher wurde die im Ä 20 Z 3 lit b normierte 

Genehmigungspflicht als überschießend angesehen.  
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Errichtung von Personenaufzügen Ä 

70 Abs 3 

Á Zusätzlich zu Treppen sind Personenaufzüge zu errichten bei  

- Bauwerken mit Aufenthaltsräumen und drei oder mehr 

oberirdischen Geschoßen,  

- Garagen mit drei oder mehr oberirdischen sowie zwei oder 

mehr unterirdischen Geschoßen.  

Á Dies gilt nicht für Reihenhäuser und Gebäude mit nicht mehr als 

neun Wohnungen je vertikaler Erschließungseinheit bei höchstens 

drei oberirdischen Geschoßen.   
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Errichtung von Personenaufzügen Ä 

70 Abs 4 

Á Bei der Planung von Bauwerken mit Aufenthaltsräumen mit drei 

oberirdischen Geschoßen und  

Á mit nicht mehr als neun Wohnungen je vertikaler 

Erschließungseinheit,  

Á ist für eine allfällige nachträgliche Errichtung von 

Personenaufzügen eine planliche Vorsorge zu treffen.   
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Errichtung von Personenaufzügen Ä 

70 Abs 3 und 4  

Á Diese Bestimmung dient der Kostenersparnis und damit dem 

ăleistbaren Wohnenò.  

Á Unter der Annahme, dass ð wie die Praxis zeigt ð die meisten 

kleineren Mehrfamilienhªuser als sog. ăDreispªnnerò ausgef¿hrt 

werden und aus Erd -, Ober - und ausgebautem Dachgeschoß 

bestehen, ergibt sich eine Anzahl von neun Wohneinheiten.  

Á Bei derartigen dreigeschossigen Gebäuden mit nicht mehr als 

neun Wohnungen soll aus Gr¿nden des ăleistbaren Wohnensò 

keine Aufzugsverpflichtung mehr bestehen.  

Á Jedenfalls ist bei Wohngebäuden mit drei oberirdischen 

Geschoßen und mit nicht mehr als neun Wohnungen der Platz für 

einen allfälligen späteren Einbau eines Aufzuges im Plan 

vorzusehen.  
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Anpassbarer Wohnbau Ä 76 Abs 4 

Á In Wohngebäuden (Neubauten und solche, die durch 

Nutzungsänderungen entstehen) mit mehr als drei Wohnungen,  

Á sind mindestens 25% der Gesamtwohnnutzfläche sowie  

Á mindestens 25% der Anzahl der Wohnungen nach den 

Grundsätzen für den anpassbaren Wohnbau  zu planen und zu 

errichten.  

Á Für den anpassbaren Wohnbau müssen jedenfalls die 

Anforderungen nach Abs 2 Z 1 und 3 eingehalten werden.  

Á Diese Bestimmung dient der Kostenersparnis und damit dem 

ăleistbaren Wohnenò. 
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Einsatz von hocheffizienten 
Systemen Ä 80 Abs 5 

Á Bei der Errichtung neuer Bauwerke (Neubauten) muss die 

technische, ökologische und wirtschaftliche Realisierbarkeit des 

Einsatzes von hocheffizienten alternativen Systemen  wie den 

nachstehend aufgeführten, sofern verfügbar, in Betracht gezogen 

und berücksichtigt werden.  

Á Alternative Systeme sind zum Beispiel  

- dezentrale Energieversorgungssysteme auf der Grundlage von 

erneuerbaren Energieträgern,  

- Kraft -Wärme-Koppelungsanlagen,  

- Fern-/Blockheizung oder Fern -/Blockkühlung u. Wärmepumpen.   

Á Mit dieser Bestimmung wird Art. 6 Abs 1 Satz 2 der 

Gebäueeffizienzrichtlinie 2010/31/EU umgesetzt.  
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Kontrollsystem für Energieausweise Ä 

81a 

Á Die Kontrolle der Energieausweise obliegt der Landesregierung.  

Á Zu diesem Zweck hat der Aussteller eines Energieausweises ( § 

81 Abs. 6) die Daten des Energieausweises der Landesregierung 

zur Verarbeitung in einer zentralen Datenbank in elektronischer 

Form zu übermitteln.  

Á Dabei hat der Aussteller für das Hochladen des 

Energieausweises (Registrieren) ein Entgelt zu entrichten.  

Á Die Landesregierung hat durch Verordnung den Inhalt und die 

Form der Datenübermittlung sowie die Höhe, die Form und Art 

der Entrichtung des Entgelts näher zu bestimmen.   
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Kontrollsystem für Energieausweise Ä 

81a 

Á Diese Novellierung dient der Kontrolle von ausgestellten 

Energieausweisen und der Verfolgung statistischer sowie 

energiepolitischer Ziele.  

Á Durch das vom Aussteller des Energieausweises zu zahlende 

Entgelt in Höhe von ca. û 10, -- je Energieausweis -Übermittlung 

soll die zu erbringende Leistung der Energie Agentur Steiermark 

GmbH finanziert werden.  

Á Die näheren Einzelheiten werden durch VO der Landesregierung 

geregelt.  
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Kontrollsystem für Energieausweise Ä 

81a 

Kommentar der WKO Steiermark:  

Á Die vorgesehene Gebühr von û 10, -- für das Hochladen des 

Energieausweises durch den Aussteller in eine zentrale 

Datenbank wird von uns abgelehnt.  

Á Im Zusammenhang mit der geplanten Landesdatenbank 

sprechen wir uns gegen jede Kostenabwälzung von hoheitlichen 

Aufgaben (Überprüfungen) auf die Unternehmer aus.  

Á Die WKO Steiermark geht davon aus, dass der Aufwand für die 

Einhebung dieser Gebühr in keinem Verhältnis zu den Einnahmen 

steht, weshalb diese Bestimmung aus unserer Sicht überzogen ist.  
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Kontrollsystem für Überprüfungs -
befunde von Klimaanlagen Ä 93a 

Á Die Kontrolle der Überprüfungsbefunde obliegt der 

Landesregierung.  

Á Zu diesem Zweck hat der Sachverständige ( § 94) die Daten des 

Überprüfungsbefundes der Landesregierung zur Verarbeitung in 

einer zentralen Datenbank in elektronischer Form zu 

übermitteln.  

Á Dabei hat der Sachverständige für das Hochladen des 

Überprüfungsbefundes (Registrieren) ein Entgelt zu entrichten.  

Á Die Landesregierung hat durch Verordnung den Inhalt und die 

Form der Datenübermittlung sowie die Höhe, die Form und Art 

der Entrichtung des Entgelts näher zu bestimmen.  
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Kontrollsystem für Überprüfungs -
befunde von Klimaanlagen Ä 93a 

Á Diese Novellierung dient der Kontrolle von ausgestellten 

Überprüfungsbefunden  betreffend Klimaanlagen und der 

Verfolgung statistischer sowie energiepolitischer Ziele.  

Á Durch das vom Sachverständigen zu zahlende Entgelt in Höhe 

von ca. û 10, -- je Inspektionsbericht soll die zu erbringende 

Leistung der Energie Agentur Steiermark GmbH finanziert 

werden.  

Á Die näheren Einzelheiten werden durch VO der Landesregierung 

geregelt.  

Kommentar der WKO Steiermark:  

Á Auch diese Bestimmung wird von uns aus den denselben Gründen 

wie beim Kontrollsystem für Energieausweise abgelehnt.  
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Übersicht über wesentliche 

Forderungen aus Sicht der Wirtschaft  

Á Ziel einer flächendeckenden Breitbandinfrastruktur 

(Glasfasernetz)  

Á Ausschluss der aufschiebenden Wirkung bzw.  

Á Abschaffung des innergemeindlichen Instanzenzuges  
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Allgemeine Anforderungen Ä 80 ð 

Breitbandinfrastruktur  

Á Das Ziel einer flächendeckenden Breitbandinfrastruktur 

(Glasfasernetz) muss auch auf Ebene des Neubaus und der 

Sanierung von Gebäuden unterstützt werden.  

Á Diesbezüglich schlagen wir eine verpflichtende Mitverlegung von 

Leerrohren für Neubauten vor.  

Folgender Absatz soll eingefügt werden:  

Áă...Bei der Errichtung von Mehrfamilienhªusern, B¿ro- und 

Verwaltungsgebäuden ist verpflichtend eine Leerverrohrung 

sowie Anschlussmöglichkeit für jede Wohn -bzw. Büroeinheit für 

Glasfaserleitungen vorzusehen.ò 
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Ausschluss der aufschiebenden 

Wirkung  

Á Für das Baubewilligungsverfahren sollte klargestellt werden, 

dass Beschwerden an das Landesverwaltungsgericht Steiermark 

keine aufschiebende Wirkung haben.  

Á Lediglich auf Antrag einer beschwerdeführenden Partei sollte 

die aufschiebende Wirkung nach einer ăInteressenabwªgungò - 

Á bei der die Interessen beider Parteien gegeneinander 

abgewogen werden müssen - 

Á ausnahmsweise zuerkannt werden können (siehe dazu Ä 5 Abs 3  

NÖ Bauordnung 2014).  
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Ä 5 Abs 3 NÖ Bauordnung 

Á (3) In Baubewilligungsverfahren ( § 14) hat die Beschwerde an 

das Landesverwaltungsgericht keine aufschiebende Wirkung.  

Á Die Baubehörde hat jedoch auf Antrag der 

beschwerdeführenden Partei die aufschiebende Wirkung mit 

Bescheid zuzuerkennen, wenn  

- dem nicht zwingende öffentliche Interessen entgegenstehen und  

- nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen und 

Interessen anderer Parteien  

- mit der Ausübung der  durch den angefochtenen Bescheid 

eingeräumten Berechtigung für die beschwerdeführende Partei 

ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre.  
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Ausschluss der aufschiebenden 

Wirkung  

Á Konkret soll damit eine Verfahrensbeschleunigung bewirkt 

werden, da der Bauwerber mit dem Bescheid, den er von der 

letzten Gemeindeinstanz (= GR) erhalten hat, sofort zu bauen 

beginnen kann,  

Á unabhängig davon, ob ein Nachbar eine Beschwerde an das 

Landesverwaltungsgericht erhebt.  

Á Der Bauwerber trägt dabei allerdings die Gefahr einer anders 

lautenden Entscheidung durch das Landesverwaltungsgericht.  

Á In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass auch 

dem früheren Rechtsmittel der Vorstellung an das Land keine 

generell aufschiebende Wirkung zugekommen ist.  
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Abschaffung des innergemeindlichen 

Instanzenzuges  

Á In gleicher Weise sollte diskutiert werden, ob es sinnvoll wäre, 

den innergemeindlichen Instanzenzug landesweit abzuschaffen; 

nach dem Vorbild der Landeshauptstadt Graz oder des Landes 

Tirol.  

Á Das Land Tirol sieht in der Tiroler Gemeindeordnung sowie im 

Stadtrecht der Landeshauptstadt Innsbruck für die 

landesgesetzlich geregelten Angelegenheiten des eigenen 

Wirkungsbereichs grundsätzlich den Ausschluss der Berufung vor 
(Ä 17 Abs 2 Tiroler Gemeindeordnung; Ä 41 Abs 1 Stadtrecht der 

Landeshauptstadt Innsbruck).  

Á Auch die Tiroler Bauordnung wurde angepasst, indem ab 2014 

die Passagen über die Berufung an den Gemeindevorstand bzw. 

Stadtsenat aufgehoben wurden.  
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Ä 17 Abs 2 Tiroler Gemeindeordnung  

Á (2) Gegen Bescheide der Gemeinde in den landesgesetzlich 

geregelten Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches ist 

die Berufung ausgeschlossen.  

Á Die in den verfahrensrechtlichen Bestimmungen vorgesehenen 

oberbehördlichen Befugnisse werden vom Gemeindevorstand 

ausgeübt.  
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Abschaffung des innergemeindlichen 

Instanzenzuges  

Á Nach den Bestimmungen des Tiroler Baurechts entscheiden 

demnach als erste und letzte Instanz der Bürgermeister bzw. in 

Innsbruck der Stadtmagistrat.  

Á Gegen einen Baubescheid des Bürgermeisters oder 

Stadtmagistrats kann Beschwerde an das Tiroler 

Landesverwaltungsgericht erhoben werden.  

Á Der innergemeindliche Instanzenzug ist aber mit der 

erstinstanzlichen Entscheidung bereits erschöpft.  
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Dr. Paul Trippl 
Amt der Stmk. LREG, Abteilung 13 Umwelt 

und Raumordnung,  

Stabsstelle Legistik, Budget, Luft/Lärm/EU 

 

Neuerungen im baurechtlichen 

Bereich 

 
Wirtschaftskammer, 23. September 2015 

 



Autor 

Konzept der Harmonisierung 

Die 2 Ebenen 

 

Å GESETZESEBENE (EBENE 1):  

ï Die in der Art. 15a B-VG Vereinbarung aus 2004 zwischen den 

Ländern definierten zielorientierten wesentlichen Anforderungen 

wurden im Jahr 2011 in das Stmk. Baugesetz übernommen. 

 

Å VERORDNUNGSEBENE (EBENE 2): 

ï Diese ist für die Festlegung technischer Detaillösungen bestimmt, 

die der Erfüllung der auf Ebene 1 formulierten Ziele dienen. > 

Durch Verordnung der LREG werden die  

6 OIB-Richtlinien für verbindlich erklärt. 
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II. Hauptstück: Inhaltsverzeichnis 

II. HAUPTSTÜCK 

Bautechnische Vorschriften 
 

 

 I. Teil 

Allgemeine bautechnische Bestimmungen 

 

 

 I. Abschnitt:     Anforderungen an die Planung, Bauausführung und Bauprodukte 

II. Abschnitt:    Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 

III. Abschnitt:   Brandschutz 

IV. Abschnitt:   Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz 

V. Abschnitt:    Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit 

VI. Abschnitt:   Schallschutz  

 VII. Abschnitt:  Energieeinsparung und Wärmeschutz 

 VIII. Abschnitt: Konkretisierung der technischen Anforderungen  
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Für jede 
wesentliche 
Anforderung 
eine  OIB -
Richtlinie  
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Neu durch LGBl 2015/34: 

§ 70: Erschließung ï Aufzugsverpflichtung! 

 

§ 70 Abs. 3: 

Å Ă(3) Zusªtzlich zu Treppen sind Personenaufz¿ge zu errichten 

bei  

 1. Bauwerken mit Aufenthaltsräumen und drei oder   

                          mehr oberirdischen Geschoßen, 

 2. Garagen mit drei oder mehr oberirdischen sowie  

                           zwei oder mehr unterirdischen Geschoßen. 

Å Dies gilt nicht für Reihenhäuser und Gebäuden mit nicht 

mehr als neun Wohnungen je vertikaler 

Erschließungseinheit bei höchstens drei oberirdischen 

Geschoßen.ñ 
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Neu durch LGBl 2015/34 : 

ĂPlanliche Vorsorgeñ 

§ 70 Abs. 4: 

 

Å Ă(4) Bei der Planung von Bauwerken mit Aufenthaltsrªumen mit 

drei oberirdischen Geschoßen und mit nicht mehr als neun 

Wohnungen je vertikaler Erschließungseinheit ist für eine 

allfällige nachträgliche Errichtung von Personenaufzügen eine 

planliche Vorsorge zu treffen.ñ 
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      (1) Folgende Bauwerke (Neubauten) müssen so barrierefrei geplant und 

ausgeführt sein, dass die für Besucher und Kunden bestimmten Teile auch für 

Kinder, ältere Personen und Personen mit Behinderungen gefahrlos und 

tunlichst ohne fremde Hilfe zugänglich sind: 

1. Bauwerke für öffentliche Zwecke (z.B. Behörden und Ämter), 

2. Bauwerke für Bildungszwecke (z.B. Kindergärten, Schulen, Hochschulen, 

Volksbildungseinrichtungen), 

3. Handelsbetriebe mit Konsumgütern des täglichen Bedarfs, 

4. Banken, 

5. Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, 

6. Arztpraxen und Apotheken, 

7. öffentliche Toiletten sowie 

8. sonstige Bauwerke, die allgemein zugänglich und für eine gleichzeitige 

Anwesenheit von mindestens 50 Besucher oder Kunden ausgelegt sind. 

 

Achtung: Wohnbauten sind im Abs. 1 nicht genannt! 

 

 

 

 

§ 76: Barrierefreie Gestaltung von Bauwerken 

Fassung: LGBl 2011/13 
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§ 76: Barrierefreie Gestaltung von Bauwerken 

Fassung: LGBl 2011/13 

 

 

Å (2) Zur Erfüllung der Anforderungen gemäß Abs. 1 müssen 

insbesondere 

 

ï 1. mindestens ein Eingang, möglichst der Haupteingang,  

 stufenlos erreichbar sein, 

ï 2. in Verbindungswegen Stufen, Schwellen und ähnliche 

Hindernisse grundsätzlich vermieden werden; unvermeidbare 

Niveauunterschiede sind durch entsprechende Rampen, Aufzüge 

oder andere Aufstiegshilfen zu überwinden oder auszugleichen, 

ï 3. notwendige Mindestbreiten für Türen und Gänge 

eingehalten werden, 

ï 4. eine dem Verwendungszweck entsprechende Anzahl 

von behindertengerechten Sanitärräumen errichtet werden. 
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 Neu: Satz 1, Fassung LGBl 2015/34 : 

§ 76: Barrierefreie Gestaltung von Bauwerken 

   Anpassbarer Wohnbau 

 

Å Ă(4) In Wohngebªuden (Neubauten und solche, die durch 

Nutzungsänderungen entstehen) mit mehr als drei Wohnungen 

sind mindestens 25 % der Gesamtwohnnutzfläche sowie 

mindestens 25 % der Anzahl der Wohnungen nach den 

Grundsätzen für den anpassbaren Wohnbau zu planen und zu 

errichten. 

      

     Für den anpassbaren Wohnbau müssen jedenfalls die 

Anforderungen nach Abs. 2 Z. 1 und 3 eingehalten werden.ñ  

 > Satz 2: Fassung LGBl 2012/78 

23. 9. 2015  Dr. Trippl, A13  



Autor 

Verordnungsermächtigung für die LREG 

VIII. Abschnitt 

Konkretisierung der technischen Anforderungen 

§ 82 

Richtlinien des Österreichischen Instituts für Bautechnik 

 

Å Die Landesregierung kann durch Verordnung jene Voraussetzungen 

bestimmen, unter denen den im 1. Teil des II. Hauptstückes festgelegten 

bautechnischen Anforderungen entsprochen wird. Sie hat sich dabei an 

Richtlinien und technischen Regelwerken, die vom Österreichischen Institut für 

Bautechnik (OIB) herausgegeben werden, zu orientieren. 

 

Å Die Behörde kann auf Antrag Abweichungen von den durch Verordnung gemäß 

Abs. 1 festgelegten Bestimmungen zulassen, wenn die Bauwerberin/der 

Bauwerber nachweist, dass dadurch dennoch das gleiche Schutzniveau erreicht 

wird. 
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Steiermärkische Bautechnikverordnung 2015 

Entwurf 

§ 1 

OIB-Richtlinien 

 

(1) Den im 1. Teil des II. Hauptstückes des Steiermärkischen Baugesetzes festgelegten 

Anforderungen wird entsprochen, wenn folgende OIB-Richtlinien, jeweils Ausgabe März 2015, 

unter Berücksichtigung der Abs. 2 und 3, eingehalten werden: 

 1. OIB-Richtlinie 1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 

 2. OIB-Richtlinie 2: Brandschutz  

 3. OIB-Richtlinie 2.1: Brandschutz bei Betriebsbauten 

 4. OIB-Richtlinie 2.2: Brandschutz bei Garagen, überdachten Stellplätzen 

                                      und Parkdecks 

 5. OIB-Richtlinie 2.3: Brandschutz bei Gebäuden mit einem Fluchtniveau  

                                      von mehr als 22 m 

 6. OIB-Richtlinie 3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz 

 7. OIB-Richtlinie 4: Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit 

 8. OIB-Richtlinie 5: Schallschutz 

 9. OIB-Richtlinie 6: Energieeinsparung und Wärmeschutz 
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Steiermärkische Bautechnikverordnung 2015 

Entwurf 

§ 1 

OIB-Richtlinien 

(2) Folgende Anforderungen gelten zusätzlich zu den OIB-Richtlinien gemäß 

Abs. 1: 

        1. Punkt 4.4 der OIB-Richtlinie 6 (Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile) gilt   

            auch für Zubauten. 

 

        2. Die Punkte 4.4 (Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile) und 4.5 (Anforderungen 

            bei Einzelmaßnahmen) der OIB-Richtlinie 6 gelten auch für bestehende Gebäude, soweit 

            durch Nutzungsänderung (§ 19 Z. 2 des Steiermärkischen Baugesetzes) Wohnungen 

            oder sonstige  konditionierte Nicht-Wohngebäude (Punkte 1.2.3, lit. b und 3 der OIB- 

            Richtlinie 6) geschaffen werden. 

 

         3. In Beherbergungsstätten und Heimen sind pro angefangene 50 Betten mindestens eine  

             Unterkunftseinheit sowie deren Zugänglichkeit barrierefrei entsprechend der OIB- 

             Richtlinie 4 auszuführen. 
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Autor 

Steiermärkische Bautechnikverordnung 2015 

Entwurf 

§ 1 

OIB-Richtlinien 

 

(3) Folgende Anforderungen der OIB-Richtlinien gemäß Abs. 1 sind nicht  

anzuwenden: 

 

Die Punkte 1.2, 2.2 und 4.3 der Tabelle 1b in der Spalte GK 5 (Ò 6 oberirdische 

Geschoße) der OIB-Richtlinie 2 bei an zumindest drei Seiten auf eigenem Grund 

oder von Verkehrsflächen für die Brandbekämpfung von außen zugänglichen 

Wohngebäuden. An deren Stelle treten bei Punkt 1.2 die Anforderung R 60, bei 

Punkt 2.2 die Anforderung REI 60 bzw. EI 60 und bei Punkt 4.3 die Anforderung REI 

60. 

    Das bedeutet: >Herabsetzung der Feuerwiderstandsdauer von 90    

                        Minuten auf 60 Minuten! 
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Autor 

Steiermärkische Bautechnikverordnung 2015 

Entwurf 

Å (4) Durch Auflage zur allgemeinen Einsichtnahme werden kundgemacht: 

 1. Die OIB-Richtlinien gemäß Abs. 1,  

 2. die ebenfalls vom OIB herausgegebenen zitierten Normen und sonstigen     

             technischen Regelwerke, Ausgabe März 2015,  

 3. die Begriffsbestimmungen, Ausgabe März 2015, auf die jeweils in den einzelnen  

                       OIB-Richtlinien verwiesen wird,  

 4. der OIB-Leitfaden ĂFestlegung der Tragfªhigkeit und Gebrauchstauglichkeit von  

                       bestehenden Tragwerkenñ, Ausgabe Mªrz 2015, auf den in der OIB-Richtlinie 1   

                       verwiesen wird,  

 5. der OIB-Leitfaden ĂAbweichungen im Brandschutz und Brandschutzkonzepteñ,  

                       Ausgabe März 2015, auf den in den Brandschutzrichtlinien verwiesen wird,  

 6. der OIB-Leitfaden ĂEnergietechnisches Verhalten von Gebªudenñ, Ausgabe Mªrz  

                       2015, auf den in der OIB-Richtlinie 6 verwiesen wird und 

 7. das OIB-Dokument zur Definition des Niedrigstenergiegebäudes und zur  

                       Festlegung von Zwischenzielen im ĂNationalen Planñ, Ausgabe: 28. Mªrz 2014,  

                       auf das in der OIB-Richtlinie 6 verwiesen wird. 

Einsicht kann während der Amtsstunden bei der für die Angelegenheiten der Bautechnik 

zuständigen Abteilung des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung oder unter  

www.technik.steiermark.at  genommen werden. 
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Autor 

Steiermärkische Bautechnikverordnung 2015 

Entwurf 

§ 2 

Gemeinschaftsrecht 

(1) Mit dieser Verordnung wird die Richtlinie 2010/31/EU des europäischen    

     Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergie- 

     effizienz von Gebäuden, ABl. L 153 vom 18.06.2010, S. 13, umgesetzt. 

(2) Diese Verordnung wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der  

      Richtlinie des Rates 98/34/EWG über ein Informationsverfahren auf  

      dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der  

      Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, in der  

      Fassung der Richtlinie 2006/96/EG, notifiziert (Notifikationsnummer  

      ééééééé.). 

Å Hinweis: Das EU-weite Notifikationsverfahren endet 

voraussichtlich Anfang November 2015! 
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Autor 

Steiermärkische Bautechnikverordnung 2015 

Entwurf 

  § 3 
 

Übergangsbestimmung 

 

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung anhängigen 

baurechtlichen Verfahren sind nach den bis zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieser Verordnung geltenden Bestimmungen zu Ende zu 

führen. 
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Autor 

Steiermärkische Bautechnikverordnung 2015 

Entwurf 

 

§ 4 

Inkrafttreten 

 

 

Diese Verordnung tritt am ééééééé in Kraft. 
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Stmk. Baugesetznovelle 2015:  

LGBl. Nr. 34/2015, in Kraft seit 14. Mai 2015 

 

 

Sonstige wichtige Neuerungen durch die  

Baugesetznovelle LGBl. Nr. 34/2015 
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Autor 

Stmk. Baugesetznovelle 2015:  

LGBl. Nr. 34/2015, in Kraft seit 14. Mai 2015 

 

3. Im § 4 wird nach der Z. 48 folgende Z. 48a eingefügt: 

  

Å Ă48a. Niedrigstenergiegebäude: ein Gebäude, welches 

gemäß den Kriterien des Anhanges I der Richtlinie 2010/31/EU 

und unter besonderer Berücksichtigung der erneuerbaren 

Energietrªger eine hohe Energieeffizienz aufweist.ñ 
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Stmk. Baugesetznovelle 2015:  

LGBl. Nr. 34/2015, in Kraft seit 14. Mai 2015 

12. Nach § 80 wird folgender § 80a eingefügt:    

Ă§80a 

Niedrigstenergiegebäude 

Å (1) Neubauten von konditionierten Gebäuden sind als Niedrigstenergiegebäude zu 

errichten.  

Å (2) Für folgende Gebäude gelten die Anforderungen gemäß Abs. 1 nicht: 

 1. Gebäude, die nur frostfrei gehalten werden, d. h. mit einer Raumtemperatur von nicht   

                                           mehr als + 5° C, sowie nicht konditionierte Gebäude; 

 2. provisorische Gebäude mit einer Nutzungsdauer bis höchstens zwei Jahre; 

 3. Wohngebäude, die nach ihrer Art nur für die Benutzung während eines begrenzten    

                                           Zeitraums je Kalenderjahr bestimmt sind und deren voraussichtlicher Energiebedarf  

                                           wegen  dieser eingeschränkten Nutzungszeit unter einem Viertel des Energiebedarfs   

                                           bei ganzjähriger Benutzung liegt. Dies gilt jedenfalls als erfüllt für Wohngebäude, die  

                                           zwischen 1. November und 31. März an nicht mehr als 31 Tagen genutzt werden; 

 4. Gebäude für Industrieanlagen und Werkstätten sowie landwirtschaftliche  

                                           Nutzgebäude, bei denen jeweils der überwiegende Anteil der Energie für die  

                                           Raumheizung und Raumkühlung jeweils durch Abwärme abgedeckt wird, die  

                                           unmittelbar im Gebäude entsteht; 

 5. Gebäude, die für Gottesdienst und religiöse Zwecke genutzt werden; 

 6. Gebäude mit einer konditionierten Netto-Grundfläche von weniger als 50 m2. 
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Stmk. Baugesetznovelle 2015:  

LGBl. Nr. 34/2015, in Kraft seit 14. Mai 2015 

 

Å (3) Die Landesregierung hat die Anforderungen an Neubauten von konditionierten Gebäuden und an 

bestehende konditionierte Gebäude, welche einer größeren Renovierung unterzogen werden, jeweils unter 

Berücksichtigung der festgelegten Zwischenziele entsprechend dem von der Republik Österreich an die 

Kommission übermittelten Ănationalen Planñ durch Verordnung festzulegen.ñ 
 

 

 

 

 

Inkrafttretensbestimmung 
 

21. Dem § 120a wird folgender Abs. 18 angefügt: 

Å Ă(18) In der Fassung der Baugesetznovelle 2015, LGBl. Nr. ééé.., treten in Kraft: 

 1. ééééé..  

 2. § 80a Abs. 1 und 2  für Gebäude, die von Behörden als Eigentümer genutzt   

                      werden, mit 1. Jänner 2019, für sonstige Gebäude mit 1. Jªnner 2021.ñ 
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Stmk. Baugesetznovelle 2015:  

LGBl. Nr. 34/2015, in Kraft seit 14. Mai 2015 

14. Nach § 81 wird folgender § 81a eingefügt: 

Ă§ 81a 

Unabhängiges Kontrollsystem für Energieausweise 
 

Å (1) Die Kontrolle der Energieausweise obliegt der Landesregierung. Zu diesem Zweck hat der 

Aussteller eines Energieausweises (§ 81 Abs. 6) die Daten des Energieausweises der Landesregierung zur 

Verarbeitung in einer zentralen Datenbank in elektronischer Form zu übermitteln. Dabei hat der Aussteller 

für das Hochladen des Energieausweises (Registrieren) ein Entgelt zu entrichten. Die Landesregierung hat 

durch Verordnung den Inhalt und die Form der Datenübermittlung sowie die Höhe, die Form und Art der 

Entrichtung des Entgelts näher zu bestimmen. 

Å (2) Die Aussteller von Energieausweisen, die die Daten gemäß Abs. 1 übermittelt haben, sind von der 

Landesregierung in einer Liste zu erfassen, die der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

Å (3) Im Rahmen der Registrierung nach Abs. 1 werden die Daten nach Maßgabe des § 1 Abs. 4 des 

Bundesgesetzes über das Gebäude- und Wohnungsregister (GWR-Gesetz), BGBl. I Nr. 9/2004, in der 

Fassung BGBl. I Nr. 1/2013, abgeglichen.  

Å (4) Die Landesregierung hat die Energieausweise gemäß den Kriterien des Anhanges II der Richtlinie 

2010/31/EU zu überprüfen. Ergibt die Kontrolle eines Energieausweises Mängel, hat die Landesregierung 

den Aussteller zur Behebung der Mängel innerhalb angemessener Frist aufzufordern. Kommt der Aussteller 

trotz wiederholter Aufforderung der Mängelbehebung nicht nach, hat die Landesregierung dem Aussteller 

die Behebung der Mängel mit schriftlichem Bescheid aufzutragen.  
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Stmk. Baugesetznovelle 2015:  

LGBl. Nr. 34/2015, in Kraft seit 14. Mai 2015 

 

Å (5) Über den Kontrollzweck hinaus darf die Landesregierung die nicht personenbezogenen Daten des 

Energieausweises und die Daten des Ausstellers automationsunterstützt verwenden, soweit dies zur 

Verfolgung statistischer oder energiepolitischer Ziele notwendig ist. 

Å (6) Ein Online-Zugriff auf die Daten des Energieausweises ist zulässig 

 1. für den Aussteller auf die Daten der von ihm ausgestellten und übermittelten  

                                           Energieausweise; 

 2. für die Gemeinden des Landes Steiermark auf die Daten der für ihr Gemeindegebiet  

                                           ausgestellten Energieausweise. 

Å (7) Zur Ausstellung von Energieausweisen befugten Personen ist, soweit dies zur Ausstellung von 

Energieausweisen erforderlich ist, ein Online-Zugriff auf die die Gemeinden des Landes Steiermark 

betreffenden Daten der lokalen Gebäude- und Wohnungsregister gemäß Abschnitt B Z 1, 3 und 7 und 

Abschnitt C der Anlage des GWR-Gesetzes in der im Abs. 3 zitierten Fassung, einzurªumen.ñ 
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Stmk. Baugesetznovelle 2015:  

LGBl. Nr. 34/2015, in Kraft seit 14. Mai 2015 

16. Nach § 93 wird folgender § 93a eingefügt: 

Ă§ 93a 

Unabhängiges Kontrollsystem für Überprüfungsbefunde von Klimaanlagen 
 

Å (1) Die Kontrolle der Überprüfungsbefunde obliegt der Landesregierung. Zu diesem Zweck hat der 

Sachverständige (§ 94) die Daten des Überprüfungsbefundes der Landesregierung zur Verarbeitung in 

einer zentralen Datenbank in elektronischer Form zu übermitteln. Dabei hat der Sachverständige für das 

Hochladen des Überprüfungsbefundes (Registrieren) ein Entgelt zu entrichten. Die Landesregierung hat 

durch Verordnung den Inhalt und die Form der Datenübermittlung sowie die Höhe, die Form und Art der 

Entrichtung des Entgelts näher zu bestimmen. 

Å (2) Die Sachverständigen, die die Daten gemäß Abs. 1 übermittelt haben, sind von der Landesregierung in 

einer Liste zu erfassen, die der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

Å (3) Die Landesregierung hat die Überprüfungsbefunde gemäß den Kriterien des Anhanges II der Richtlinie 

2010/31/EU zu überprüfen. Ergibt die Kontrolle eines Überprüfungsbefundes Mängel, hat die 

Landesregierung den Sachverständigen zur Behebung der Mängel innerhalb angemessener Frist 

aufzufordern. Kommt der Sachverständige trotz wiederholter Aufforderung der Mängelbehebung nicht nach, 

hat die Landesregierung dem Sachverständigen die Behebung der Mängel mit schriftlichem Bescheid 

aufzutragen.  
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Stmk. Baugesetznovelle 2015:  

LGBl. Nr. 34/2015, in Kraft seit 14. Mai 2015 

 

Å (4) Über den Kontrollzweck hinaus darf die Landesregierung die nicht personenbezogenen Daten des 

Überprüfungsbefundes und die Daten des Sachverständigen automationsunterstützt verwenden, soweit 

dies zur Verfolgung statistischer oder energiepolitischer Ziele notwendig ist. 

Å (5) Ein Online-Zugriff auf die Daten des Überprüfungsbefundes ist zulässig 

 1. für den Sachverständigen auf die Daten der von ihm ausgestellten und übermittelten  

                                           Überprüfungsbefunde; 

 2. für die Gemeinden des Landes Steiermark auf die Daten der für ihr Gemeindegebiet  

                                           ausgestellten Überprüfungsbefunde.ñ 
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LGBl. Nr. 34/2015, in Kraft seit 14. Mai 2015 

 

Strafbestimmungen 

 

18. Nach § 118 Abs. 2 Z. 8 wird folgende Z. 8a eingefügt: 

  

Å Ă8a. als Aussteller eines Energieausweises die Verpflichtung nicht erfüllt hat, 

die Daten des Energieausweises der Landesregierung zur Verarbeitung in einer 

zentralen Landesdatenbank in elektronischer Form zu übermitteln (§ 81a Abs. 

1);ñ 

19. Nach § 118 Abs. 2 Z. 10 wird folgende Z. 10a eingefügt: 

  

Å Ă10a. als Sachverständiger die Verpflichtung nicht erfüllt hat, die Daten des 

Überprüfungsbefundes von Klimaanlagen der Landesregierung zur Verarbeitung 

in einer zentralen Landesdatenbank in elektronischer Form zu übermitteln (§ 

93a Abs. 1); 
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Stmk. Baugesetznovelle 2015:  

LGBl. Nr. 34/2015, in Kraft seit 14. Mai 2015 

 

20. Nach § 119m wird folgender § 119n eingefügt: 

 

Ă§ 119n 

Übergangsbestimmung zur Novelle LGBl. Nr. ................ 

 

Å (1) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle LGBl. Nr. 34/2015 

anhängigen Verfahren sind nach den bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 

Novelle geltenden Bestimmungen zu Ende zu führen.  

Å (2) Weicht ein vollendetes Bauvorhaben, das nach der Rechtslage vor dem 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Novelle LGBl. Nr. 34/2015 bewilligt wurde, 

vom Bewilligungsbescheid bzw. von der Genehmigung im Anzeigeverfahren ab, 

so ist die Benützung der baulichen Anlage nach Maßgabe des § 38 zulässig, 

wenn das Bauvorhaben nach diesem Gesetz genehmigungsfªhig wªre.ñ 

Å   
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Stmk. Baugesetznovelle 2015:  

Landtagsbeschluss vom 21. April 2014 

 

21. Dem § 120a wird folgender Abs. 18 angefügt: 

 

Inkrafttretensbestimmungen 

 

Å Ă(18) In der Fassung der Baugesetznovelle 2015, LGBl. Nr. 34/2015, treten in Kraft: 

 1. die Änderungen des Inhaltsverzeichnisses und des § 3 Z. 7, die 

Einfügung des § 4 Z. 48a, die Änderungen des § 13 Abs. 8 dritter Gliederungsstrich und des § 

20 Z. 3 lit. b, die Anfügung des § 33 Abs. 2 Z. 2 siebenter Gliederungsstrich, die Änderungen 

des § 37 Abs. 3 und § 70 Abs. 3, die Anfügung des § 70 Abs. 4, die Änderungen des § 76 Abs. 4 

und § 80 Abs. 5, die Einfügungen des § 80a und § 81a, die Änderung des § 87, die Einfügung 

des § 93a, die Anfügung des § 95 Abs. 4, die Einfügungen des § 118 Abs. 2 Z. 8a, Z. 10a und 

§119n mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der 14. Mai 2015; gleichzeitig tritt § 

81 Abs. 7 bis 10 außer Kraft; 

 2. § 80a Abs. 1 und 2  für Gebäude, die von Behörden als Eigentümer 

genutzt werden, mit 1. Jänner 2019, für sonstige Gebäude mit 1. Jänner 2021.ñ 
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Baugesetznovelle betr. Notunterkünfte und  

Unterbringung zur Grundversorgung 

Landtagsbeschluss vom 22. September 2015 

§ 3 

Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

 

Das Stmk. Baugesetz gilt nicht für 

Å 9. Neu- und Zubauten in Leichtbauweise, Wohncontainer und 

sonstige Fertigteilbauten oder die Nutzung von baulichen Anlagen, 

jeweils zur vorübergehenden Unterbringung einer größeren Anzahl von 

Personen aus humanitären Gründen, wenn die Unterbringung staatlich 

organisiert ist, ausschließlich für die Dauer des Bestehens des 

Erfordernisses der vorübergehenden Unterbringung. 

 

>Vorgesehen für vorübergehende Notunterkünfte! 
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Baugesetznovelle betr. Notunterkünfte und  

Unterbringung zur Grundversorgung 

Landtagsbeschluss vom 22. September 2015 

§ 21 a 

Vorübergehende Betreuungseinrichtungen zur Grundversorgung 

 

Å (1) Vorübergehende Betreuungseinrichtungen zur Grundversorgung 

sind Einrichtungen im Sinn des § 2 Z. 1 und 2 des Steiermärkischen 

Betreuungsgesetzes, LGBl. Nr. 101/2005. 

Å (2) Zum Zweck der Schaffung von vorübergehenden 

Betreuungseinrichtungen nach Abs. 1 zur Unterbringung von Personen, 

die zur Zielgruppe der Grundversorgung gehören, sind 

ï 1. Umbaumaßnahmen und Nutzungsänderungen an bestehenden 

baulichen Anlagen sowie 

ï 2. Neu- und Zubauten in Leichtbauweise, Wohncontainer und 

sonstige Fertigteilbauten  

baubewilligungsfrei.  
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Baugesetznovelle betr. Notunterkünfte und  

Unterbringung zur Grundversorgung 

Landtagsbeschluss vom 22. September 2015 

>Zulässige Abweichungen von Bau- und Raumordnungsvorschriften: 

Å (3) Die Bauvorhaben nach Abs. 2 sind jeweils in allen Baugebietskategorien 

gemäß § 30, auf Verkehrsflächen gemäß § 32 und im Freiland gemäß § 33 Abs. 

3 Z. 1 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010 zulässig, wobei von 

den raumordnungsrechlichen Vorschriften abgewichen werden kann.  

Å (4) Bei Bauvorhaben nach Abs. 2 sind Abweichungen von baurechtlichen und 

bautechnischen Vorschriften zulässig; die Landesregierung hat jedoch die 

Mindestanforderungen betreffend Festigkeit, Brandschutz, Hygiene und 

Nutzungssicherheit im Hinblick auf den Verwendungszweck mit Verordnung 

festzulegen. 

 

Å (5) Bauvorhaben nach Abs. 2 sind vor ihrer Ausführung der Gemeinde 

schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung hat den Ort, eine planliche Darstellung 

im Maßstab 1:100 (Grundrisse und Schnitte) und eine kurze Beschreibung des 

Vorhabens sowie eine Bestätigung eines dazu Befugten über die Einhaltung 

der gemäß Abs. 4 festgelegten Anforderungen  zu enthalten. 
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Baugesetznovelle betr. Notunterkünfte und  

Unterbringung zur Grundversorgung 

Landtagsbeschluss vom 22. September 2015 

§ 119o  

Übergangsbestimmung zur Novelle LGBl. Nr. éééé. 
Å Bauvorhaben nach § 21a Abs. 2 sind nach Außerkrafttreten des § 21a binnen einer Frist 

von einem Monat in den Zustand zu versetzen oder der Nutzung zuzuführen, der oder die 

vor MaÇnahmen auf Grund der Novelle LGBl. Nr. éééé. bestand; Neu- und Zubauten 

gemäß § 21a Abs. 2 Z. 2 sind zur Gänze zu beseitigen. Die erfolgte Durchführung dieser 

Maßnahmen ist der Behörde schriftlich anzuzeigen. Kommt der Verfügungsberechtigte oder 

Eigentümer seinen Verpflichtungen nicht nach, so hat die Behörde mit Bescheid die 

erforderlichen baupolizeilichen Maßnahmen zu setzen. 

 

Inkrafttreten 
 Rückwirkend mit 1. September 2015.  

 

Außerkraftreten 
 Mit Ablauf des 31. Dezember 2017 treten das Inhaltsverzeichnis betreffend  

                   § 21a und § 21a außer Kraft. 
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Neuerungen im baurechtlichen Bereich 

 

 

 

Danke für die Aufmerksamkeit!  
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ĂWESENTLICHE  NDERUNGENñ 
OIB -Richtlinien, Ausgabe 2015  

Robert Jansche  

Wirtschaftskammer  
Die neuen OIB -Richtlinien 

Ausgabe 2015  

Fachabteilung  Energie und Wohnbau  
Bautechnik und Gestaltung  



Wirtschaftskammer ĂTechnische Erneuerungenñ 

Am 26. März 2015 wurden in der Generalversammlung des 

Österreichischen Instituts für Bautechnik die OIB -Richtlinien 

2015 beschlossen und den Bundesländern zur Verfügung 

gestellt damit diese ins jeweilige Baugesetz der Bundesländer 

übernommen werden können. Somit liegt bereits die 3. 

Ausgabe der OIB -Richtlinien vor. Nach den Ausgaben 2007 

und 2011 welche derzeit in der Steiermark weiterhin für 

verbindlich sind.  

Einleitung:  
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Wirtschaftskammer ĂTechnische Erneuerungenñ 
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Ausgabe 2015  OIB Richtlinien  



Wirtschaftskammer ĂTechnische Erneuerungenñ 

Klarstellung und Vereinfachung in der Liste der Bauwerke, 

für die Überwachungsmaßnahmen durch unabhängige und 

befugte Dritte durchgeführt werden müssen.  

Bildungseinrichtungen welche nicht dem 

Katastrophendienst und weniger als 1000 Personen 

beherbergen unterliegen nicht  den 

Überwachungsmaßnahmen.  

OIB - Richtlinie 1  
Mechanische Standfestigkeit und Standsicherheit  

Leitfaden:  

Festlegungen der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit 
von bestehenden Tragwerken  
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Wirtschaftskammer ĂTechnische Erneuerungenñ 

OIB - Richtlinie 2  
Brandschutz  

Im Bereich des Brandschutzes wurden auch wesentliche 

Begriffsbestimmungen geändert :  

Å Gebäudeklasse 1 mit nun 2 Wohnungen ,  

Å die Gebäudeklasse 2  wurde bei  freistehenden 

Wohngebäuden auf 800 m²  erweitert, damit geringere 

Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer bei 

wesentlichen Bauteilen,  

Å Vereinfachte Ermittlung des Fluchtniveaus bei Gebäuden 

in Hanglage.  
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